
Gebührenordnung 
für den Friedhof der Evang.-Luth. Kirchenstiftung Schönbrunn 

 

 

I. Gebühren für Amtshandlungen 

a) Trauergottesdienst in der St.-Peter-Kirche Schönbrunn      80,00 € 

Trauergottesdienst auf dem Friedhof        30,00 € 

Chor               50,00 € 

Kreuzträger              5,00 € 

b) Trauergottesdienst in Selb 

(vom Ortspfarrer Schönbrunn gehalten)      100,00 € 

 

II. Gebühren für die Benutzung von Leichenhalle und Friedhof 

a) Benutzung der Leichenhalle 

Sarg                                          75,00 € 

Kindersarg           35,00 € 

Urne        50,00 € 

 

b) Kauf von Grabstellen inkl. Abfallbeseitigungsgebühr für die Dauer von 20 Jahren: 

Einzelgrab                 450,00 € 

Doppelgrab                 800,00 € 

Einzelgruft      650,00 € 

Doppelgruft              1.000,00 € 

Urnengrab      350,00 € 

Platz im Urnengemeinschaftsgrab   450,00 € 

Seite an der Stele     600,00 € 

Kindergrab      300,00 € 

 

c) Urnenplatzgebühr 

in Urnengrab       75,00 € 

in Erdgrab        75,00 € 

 

d) Grabmalgenehmigungsgebühr 

Einzelgrab        50,00 € 

Doppelgrab      100,00 € 

Urnengrab        50,00 € 

Kindergrab        50,00 € 

 

III. Gebühren für Gewerbebetriebe 

 

Verwaltungsgebühr für Gewerbebetriebe, die auf dem Friedhof tätig sind (z.B. Steinmetzbetriebe): 

         60,00 € pro Jahr  
 

 
Die Gebührenordnung tritt nach der kirchenaufsichtlichen Genehmigung mit ihrer 

Bekanntmachung in Kraft.  

 

Schönbrunn, den 28.April 2025 

 

Der Kirchenvorstand der Evang.-Luth. Kirchengemeinde Schönbrunn 


